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EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
UNO Organisation der Vereinten Nationen
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
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DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
EKF Eidgenössische Kommission für Frauenfragen
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
UNHCR Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
AuG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
SIG Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund
BFF Bundesamt für Flüchtlinge (-2005) 

heute: Staatssekretariat für Migration (SEM)
DNA Desoxyribonukleinsäure (engl.: deoxyribonucleic acid)
LGBTI Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle
EKR Eidgenössische Kommission gegen Rassismus
DFW Delegierter für das Flüchtlingswesen
Fedpol Bundesamt für Polizei
cisgender
oder
zisgender

Eine Person, deren Geschlechtsidentität übereinstimmt, mit dem
Geschlecht, dem sie nach der Geburt zugeordnet wurde.

SKG Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten
SKMR Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte
KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und

-direktoren
PMT Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von

Terrorismus
SZIG Schweizerisches Zentrum für Islam und Gesellschaft

ODM Office fédéral des migrations
DFJP Département fédéral de justice et police
ONU Organisation des Nations unies
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
OFSP Office fédéral de la santé publique
INDH Institution nationale des droits de l’homme
CDG-CN Commission de gestion du Conseil national
SEM Secrétariat d'Etat aux migrations
BNS Banque nationale suisse
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
UE Union européenne
AI Assurance-invalidité
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
DDC Direction du développement et de la coopération
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CFQF Commission fédérale pour les questions féminines
USS Union syndicale suisse
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
HCR Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
LEtr Loi fédérale sur les étrangers
FSCI Fédération suisse des communautés israélites
ODR Office fédéral des réfugiés (-2005) 

aujourd'hui: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

ADN Acide désoxyribonucléique
LGBTI Lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuées
CFR Commission fédérale contre le racisme
DAR Délégué aux réfugiés
Fedpol Office fédéral de la police
cisgenre Se dit d'une personne qui se reconnait dans le sexe qui lui a été attribué

à la naissance
CSDE Conférence suisse des délégué-e-s à l'égalité
CSDH Centre suisse de compétence pour les droits humains
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux

de justice et police
MPT Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme
CSIS Centre Suisse Islam et Société
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Stimmung in der Bevölkerung

Die von der GfS jährlich durchgeführte Befragung über die politischen und
gesellschaftlichen Probleme, welche die Schweizerinnen und Schweizer am stärksten
beschäftigen, spiegelte die schlechte Wirtschaftslage wider. Die Arbeitslosigkeit wurde
von 67% der Befragten als eines der wichtigsten fünf Probleme genannt (2002: 52%)
und verdrängte damit die Sorgen um die Gesundheit und die Gesundheitspolitik (63%)
vom Spitzenplatz. Auf Rang drei hielt sich die Altersversicherung; die Asylpolitik folgte
auf Rang vier, hatte aber mit 36% Nennungen deutlich an Bedeutung verloren. Trotz der
grossen Diskussionen über einen allfälligen Zusammenhang zwischen dem Hitzesommer
2003, der globalen Erwärmung und der Klimaveränderung infolge von
Luftverschmutzung machten sich noch weniger Personen grosse Sorgen um die Umwelt
als vor Jahresfrist. Nur 14% der Befragten zählten die Umweltzerstörung zu den fünf
grössten Problemen; ein noch tieferer Wert war letztmals 1976 verzeichnet worden. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2003
HANS HIRTER

Die von der GfS jährlich durchgeführte Befragung über die politischen und
gesellschaftlichen Probleme, welche die Schweizerinnen und Schweizer am stärksten
beschäftigen, ergab gegenüber dem Vorjahr kaum Veränderungen. An der Spitze der
Rangliste stand weiterhin das Problem der Arbeitslosigkeit, gefolgt von
Gesundheitspolitik, Altersvorsorge und Asylpolitik, wobei die Bereiche
Gesundheitspolitik und Altersvorsorge deutlich weniger oft genannt wurden als bei der
letzten Erhebung. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2004
HANS HIRTER

Trotz der boomenden Wirtschaft und dem Rückgang der Arbeitslosenquote blieb die
Arbeitslosigkeit an der Spitze der politischen und gesellschaftlichen Probleme, welche
die Schweizerinnen und Schweizer beschäftigen. Sie wurde zwar etwas weniger häufig
genannt als im Vorjahr, aber immer noch von 66% der Befragten. Die von der GfS-Bern
jährlich durchgeführte repräsentative Befragung ergab auch sonst kaum Veränderungen
gegenüber der letzten Erhebung: Nach der Arbeitslosigkeit folgten wiederum die
Bereiche „Gesundheitswesen“ (55%) und „Altersvorsorge“ (51%). Relativ stark
zugenommen hat der Anteil der Personen, welche Schwierigkeiten im Zusammenhang
mit der Asylpolitik als eines der fünf wichtigsten Probleme bezeichneten (39%
gegenüber 28% im Jahr 2005). 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2006
HANS HIRTER

Unverändert grösste Sorge blieb auch 2012 die Arbeitslosigkeit, wie das jährlich von der
GfS im Auftrag der Crédit Suisse durchgeführte Sorgenbarometer zeigte. Aus einer
Vorgabe von 34 Themen wählten rund 1000 Befragte die drängendsten Probleme aus.
Für fast die Hälfte der Befragten (49%; 2011: 52%) gehört die Angst vor einem Jobverlust
zu den grössten Sorgen. Unverändert auf Rang zwei folgt das Thema „Ausländer“ (37%;
2011: 36%). Um die AHV und die Altersvorsorge sorgt sich rund ein Drittel der Befragten
(36%; 2011: 27%). Stark zugenommen hat zudem die Sorge um das Asylwesen (32%; 2011:
21%), welche somit die Besorgnis um das Gesundheitswesen (unverändert 30%)
überholte. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2012
MARC BÜHLMANN

Bei den seit 1976 jährlich von der Credit Suisse ermittelten Sorgen der Bevölkerung der
Schweiz im so genannten Sorgenbarometer zeigte sich auch 2014 die Arbeitslosigkeit
als das Thema, das die meisten Bauchschmerzen verursacht. Seit 2003 wird die
Arbeitslosigkeit als Hauptsorge betrachtet. 2014 bezeichneten 51% der rund 1000 von
gfs.bern befragten Personen die Erwerbslosigkeit als grösste Besorgnis, was einem Plus
von sieben Prozentpunkten im Vergleich zu 2013 gleichkommt. 40% der Befragten
sorgen sich um Ausländerfragen (+ 3 Prozentpunkte) und 37% der Befragten (+ 8
Prozentpunkte) bereitet die AHV bzw. die Sicherung der Renten Unbehagen. Die
Befragten konnten aus einer Liste aus 34 Sorgen fünf Nennungen abgeben. Sorgen um
das Asylwesen und Flüchtlingsfragen (26%, - 2 Prozentpunkte) und das
Gesundheitswesen (23%, + 2 Prozentpunkte) fanden sich wie schon vor einem Jahr

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.12.2014
MARC BÜHLMANN
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ebenfalls unter den fünf Hauptsorgen der Schweizerinnen und Schweizer. 5

Rechtsordnung

Strafrecht

Ende August 2019 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Anpassung des
DNA-Profil-Gesetzes. Die Strafverfolgungsbehörden sollen aus einer am Tatort
gefundenen DNA-Spur nicht mehr nur das Geschlecht, sondern neu auch die Augen-,
Haar- und Hautfarbe, die biogeografische Herkunft und das Alter der Person
bestimmen dürfen. Ziel dieser sogenannten Phänotypisierung ist es, Ermittlungen und
Fahndungen fokussierter durchführen, den potenziellen Täterkreis eingrenzen und
Unbeteiligte rasch ausschliessen zu können. Eine Phänotypisierung soll auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft und nur bei Verbrechen, d.h. Straftatbeständen mit einer
minimalen Strafandrohung von drei Jahren Freiheitsstrafe, durchgeführt werden
dürfen. Die Verwendung der Analyseergebnisse ist auf die Ermittlungen in einem
konkreten, aktuellen Fall begrenzt; sie sollen nicht in der DNA-Datenbank gespeichert
werden. Damit wird eine vom Parlament überwiesene Motion Vitali (fdp, LU; Mo.
15.4150) umgesetzt, die eine gesetzliche Grundlage für die Auswertung der codierenden
DNA-Abschnitte forderte. Weiter will der Bundesrat in Umsetzung des Postulats
16.3003 die Regelung zur Löschung von DNA-Profilen vereinfachen. Er sieht vor, dass
neu bereits im Strafurteil festgelegt werden soll, wie lange das DNA-Profil eines Täters
oder einer Täterin in der DNA-Datenbank aufbewahrt wird. Zudem soll die vom
Bundesstrafgericht für zulässig erklärte Ermittlungsmethode des erweiterten Suchlaufs
mit Verwandtschaftsbezug ausdrücklich im Gesetz verankert werden: Kann einer am
Tatort gefundenen DNA-Spur kein Treffer in der Datenbank zugeordnet werden, darf
geprüft werden, ob im System sehr ähnliche Profile, d.h. nahe Verwandte der gesuchten
Person, verzeichnet sind. Über eine Kontaktaufnahme zu den Verwandten können die
Strafverfolgungsbehörden anschliessend versuchen, die gesuchte Person ausfindig zu
machen.
In der Presse zeigte sich die Luzerner Staatsanwaltschaft entschlossen, die
Ermittlungen im sistierten «Fall Emmen» wieder aufzunehmen, sobald die neue
Gesetzesgrundlage in Kraft trete. Im Sommer 2015 hatte die Vergewaltigung einer
seither querschnittgelähmten jungen Frau in Emmen (LU), bei der der Täter trotz DNA-
Massentest bisher nicht gefunden werden konnte, eine öffentliche Debatte über die
DNA-Analyse als Ermittlungsmethode angestossen. Der Fall hatte auch am Ursprung der
Motion Vitali gestanden, die mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung umgesetzt
werden soll. Bedenken wegen des zusätzlichen Eingriffs in die Grundrechte äusserte
dagegen der EDÖB Adrian Lobsiger. Er zöge es vor, wenn die Phänotypisierung nur bei
schweren Verbrechen gegen Leib und Leben, die Freiheit oder die sexuelle Integrität
zulässig wäre und nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern nur von einem
Zwangsmassnahmengericht angeordnet werden dürfte. Ausserdem betonte er die
eingeschränkte Genauigkeit der Phänotypisierung – bei blonden Haaren beispielsweise
sei die Vorhersage nur zu 69 Prozent zutreffend –, weshalb die Analyseergebnisse nicht
als Beweise missverstanden werden dürften. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.08.2019
KARIN FRICK

Datenschutz und Statistik

Zum Start der Pilotphase der Proximity-Tracing-App des Bundes Ende Mai 2020
veröffentlichte der Bundesrat die Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage, die das BAG
Ende April in Auftrag gegeben hatte, um die Einstellung der Schweizer Bevölkerung zur
Corona-App zu erfahren. Demnach begrüssten 70 Prozent der Bevölkerung die
Einführung der App und 59 Prozent erklärten sich klar oder eher dazu bereit, sie zu
installieren. Eine Mehrheit der Befragten stellte sich aber klar gegen eine
Installationspflicht, insbesondere gegen einen punktuellen App-Zwang zum Beispiel
durch Arbeitgeber oder als Bedingung für den Zugang zu bestimmten Angeboten und
Dienstleistungen. Als für die Installationsbereitschaft entscheidende Faktoren
identifizierte die Studie das konkret vorhandene Wissen über die Funktionalitäten der
App und das Vertrauen in den Bundesrat. In Widerstand gegen die App resultierten
dahingegen konkrete Datenschutzbedenken sowie die allgemeine Befürchtung, dass im
Zuge der Corona-Pandemie der Persönlichkeitsschutz dauerhaft eingeschränkt werden
könnte. Besonders skeptisch zeigten sich jene Personen, die trotz Corona-
Einschränkungen viele ausserhäusliche Kontakte pflegten und die sich vor einer
Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit und einer zwangsweise durchgesetzten
Quarantäne fürchteten. Die Autoren kamen zum Schluss, «dass die Faktoren

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.05.2020
KARIN FRICK
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Eigenverantwortung, Vertrauen und freiwillige Solidarität die Basis bilden für eine weite
Verbreitung einer Proximity-Tracing-App in der Schweiz». Um möglichst viele
Menschen dazu zu bewegen, die App zu installieren, plane das BAG, sobald das
Parlament grünes Licht für die App gegeben haben wird, eine entsprechende
Informationskampagne zu starten, berichtete «Le Temps». 7

Grundrechte

Am 10. Dezember wurde der 50. Jahrestag der Verabschiedung der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte durch die UNO gefeiert. Die Schweiz beging diesen
Anlass mit diversen Symposien, Leitartikeln in der Presse und Ansprachen – unter
anderem durch Bundespräsident Cotti und Ständeratspräsident Rhinow (fdp, BL) vor
der Vereinigten Bundesversammlung. Bei dieser Gelegenheit erschien auch eine CD-
ROM mit dem Titel «Isle of Right», welche primär einem jugendlichen Publikum auf
spielerische Weise die Geschichte und die Bedeutung der Menschenrechte
näherbringen will. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.1998
HANS HIRTER

Die Schweiz setzte sich für die Reform der UNO-Menschenrechtskommission ein. Auf
ihre Einladung trafen sich im Frühjahr 61 Staaten in Lausanne, um unter anderem über
den ursprünglich vom Berner Staatsrechtler Walter Kälin stammenden Vorschlag der
Ersetzung der Kommission durch einen Menschenrechtsrat zu diskutieren. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.09.2005
HANS HIRTER

Die schweizerisch-türkischen Beziehungen waren im Berichtsjahr getrübt, nachdem in
der Schweiz Türkische Staatsbürger wegen Leugnung des Völkermordes an den
Armeniern Anfang des 20. Jahrhunderts verurteilt wurden. Grosses Aufsehen erregte in
diesem Zusammenhang EJPD-Vorsteher Blocher, als er sich auf einer Pressekonferenz
in Ankara (Türkei) über die Antirassismus-Strafnorm beklagte und ohne Absprache mit
seinen Regierungskollegen eine Revision in Aussicht stellte. Im Zentrum von Blochers
Kritik stand die Strafbarkeit der Leugnung von Völkermord und die damit verbundene
Problematik, wer darüber entscheidet, welche historischen Ereignisse als Völkermord
zu taxieren sind. Eine vom EJPD geschaffene und mit externen Spezialisten ergänzte
Arbeitsgruppe zur Überprüfung der umstrittenen Gesetzesbestimmungen nahm noch
vor Jahresende ihre Tätigkeit auf. Die SVP, die sich in der Volksabstimmung von 1994
noch hinter die Anti-Rassismus-Strafnorm gestellt hatte, bekräftigte an einer
Medienkonferenz im November ihre Forderung nach deren Abschaffung. Ihre im
Vorjahr eingereichte diesbezügliche Motion hat das Parlament noch nicht behandelt;
der Bundesrat hatte die Ablehnung beantragt. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.11.2006
HANS HIRTER

Am Tag nach der Annahme der Burka-Initiative im Tessin liess das Egerkinger Komitee,
welches einst erfolgreich die Minarett-Initiative lanciert hatte, verlauten, dass eine
ähnlich formulierte, nationale Volksinitiative zur Unterschriftensammlung bereitstünde.
Möglich also, dass das Anliegen nach dem Scheitern im Parlament den Weg über die
Volksrechte nehmen wird. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.09.2013
NADJA ACKERMANN

Wie weit darf Humor gehen? Zu Beginn des Jahres 2014 wurde in den Schweizer Medien
eine moralistisch aufgeladene Humordebatte geführt. Den Auftakt bildeten Italiener-
Witze, die der Berner Stadtpräsident Alexander Tschäppät (sp) im Rahmen der
Kulturreihe „Das Zelt“ zum Besten gab und die ihm eine Anzeige wegen Verletzung der
Anti-Rassismus-Strafnorm einhandelten. Es folgten Proteste gegen das Blackfacing von
Birgit Steinegger und Äusserungen über den jüdischen Humor durch Massimo Rocchi.
Im Zentrum stand jeweils die Frage, wo die Linie zwischen Freiheit von
Kulturschaffenden und Rassismus zu ziehen sei. Umstritten waren auch die als
antisemitisch eingestuften, aber dennoch restlos ausverkauften Auftritte des Franzosen
Dieudonné M’bala M‘bala in Nyon. Der Komiker war in Frankreich mit einem
Auftrittsverbot belegt worden. Eine präventive Zensur wurde jedoch von der
Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, Martine Brunschwig
Graf, abgelehnt. Die Anti-Rassimus-Strafnorm sei kein Zensurinstrument und führe
auch nicht zu einem landesweiten Lachverbot. Zudem belegten die Zahlen keine
Zunahme von Klagen gegen Rassismus seit der Einführung der Strafnorm im Jahr 1995. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.01.2014
NADJA ACKERMANN
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Der Schweizerische Israelitische Geheimbund (SIG) übte Anfang Oktober 2016 scharfe
Kritik an der Wieder-Nomination Jean Zieglers für den beratenden Ausschuss des
UNO-Menschenrechtsrates. Ziegler war vom Bundesrat auf Antrag von Aussenminister
Didier Burkhalter erneut für den Posten vorgeschlagen worden, den er zu diesem
Zeitpunkt bereits seit drei Jahren innehatte. SIG-Präsident Herbert Winter brachte in
einem Brief an Didier Burkhalter sein Missfallen an der Person Zieglers zum Ausdruck,
insbesondere weil er in der Vergangenheit dem libyschen Diktator Muammar al-
Ghadhafi und dem Holocaust-Leugner Roger Garaudy nahe gestanden haben soll, und
bezeichnete Ziegler als «antiwestlich eingestellten Provokateur». Das EDA äusserte sich
nicht dazu. Ziegler wurde im Herbst 2016 vom Menschenrechtsrat für eine zweite
Amtszeit wiedergewählt. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.10.2016
KARIN FRICK

Frischen Wind in die gesellschaftliche Debatte ums nationale Verhüllungsverbot
brachte die grossmehrheitliche Zustimmung des St. Galler Stimmvolks zu einem
Verhüllungsverbot auf kantonaler Ebene im September 2018. Damit war St. Gallen nach
dem Tessin der zweite Kanton, in dem die Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit
verboten wurde. Der Präsident des Initiativkomitees der nationalen Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot», der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, deutete
die St. Galler Entscheidung als ein positives Zeichen für die bevorstehende Abstimmung
über das schweizweite Verhüllungsverbot. Bundespräsident Berset gab demgegenüber
in der Presse zu Protokoll, man nehme das Resultat auf Kantonsebene zur Kenntnis,
aber auf nationaler Ebene sei die Debatte eine andere – dies wohl, weil die St. Galler
Bestimmung die Gesichtsverhüllung nur dann verbietet, wenn von ihr eine Gefährdung
für die öffentliche Sicherheit ausgeht.
Im Zuge der gleichzeitig laufenden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über das
Gesichtsverhüllungsverbot, das vom Bundesrat als indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative aus der Taufe gehoben worden war, taten im Herbst 2018 zahlreiche
Akteure ihre Ansichten zur Burkafrage in den Medien kund. Unter den Parteien lehnten
neben der SVP – ihres Erachtens nehme der bundesrätliche Gegenvorschlag das
Anliegen der Initiative nicht ernst – auch die Grünen den indirekten Gegenvorschlag ab.
Sie betrachteten den Gegenvorschlag als unverhältnismässig und unnütz, da Nötigung
ohnehin bereits verboten sei und der Gegenvorschlag genauso wenig zu den Rechten
und zur Gleichberechtigung muslimischer Frauen beitrage wie die Initiative; letztlich
schürten beide Vorurteile gegen die muslimische Bevölkerung. Auf der anderen Seite
begrüsste die GLP den Vorschlag des Bundesrates vorbehaltlos. Die CVP und die FDP
unterstützten beide die Stossrichtung des Bundesrates, brachten aber
entgegengesetzte Vorbehalte zum Ausdruck. Während sich die CVP eine weitergehende
Regelung im Sinne eines auf Gesetzesebene verankerten, allgemeinen
Verhüllungsverbots wünschte, lehnte die FDP ein solches auf nationaler Ebene
kategorisch ab – dies liege in der Kompetenz der Kantone – und zweifelte generell am
Gesetzgebungsbedarf in dieser Frage, da es sich bei der Burka in der Schweiz um eine
marginale Erscheinung handle. Für gut befand die FDP jedoch die klaren Regeln zum
Behördenkontakt. Dieser Teil des bundesrätlichen Vorschlags war – neben der
Feststellung, es sei richtig, der Initiative überhaupt mit einem indirekten
Gegenvorschlag entgegenzutreten – auch der einzige Punkt, den die SP mehr oder
weniger einhellig unterstützte. In allem, was darüber hinausging, zeigten sich die
Sozialdemokraten gespalten. Der Waadtländer Nationalrat Pierre-Yves Maillard, der sich
schon zuvor als Burka-Gegner zu erkennen gegeben hatte, fand in seiner Partei rund 40
Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ein Verbot der Burka in der Schweiz
befürworteten, wenn auch nicht in der Bundesverfassung, sondern auf Gesetzesstufe.
Sein Lausanner Parteikollege Benoît Gaillard bezeichnete die Burka als eine religiöse
Praxis, die der Gleichstellung von Mann und Frau, den Menschenrechten und den
Fundamenten der Demokratie zuwiderlaufe. Man dürfe nicht ein Jahrhundert des
Kampfes für die Gleichstellung der Geschlechter der Toleranz gegenüber einer
religiösen Minderheit opfern, denn der Gesichtsschleier beraube die Frauen ihrer
öffentlichen Existenz, was nicht mit der Schweizer Bürgerschaft vereinbar sei. Der
bundesrätliche Gegenvorschlag tauge demnach gemäss Maillard nicht, um den Erfolg
der Initiative zu verhindern. Ebenfalls für ein Burkaverbot auf Gesetzesstufe sprach sich
die Waadtländer Ständerätin Géraldine Savary aus; sie sah den Vorschlag des
Bundesrates als geeigneten Ausgangspunkt für die entsprechende parlamentarische
Debatte. Mit einer rein parlamentarischen Lösung, hoffte sie, könnte die Abstimmung
über die Volksinitiative verhindert und der Abstimmungskampf vermieden werden, der
die muslimische Bevölkerung stigmatisieren und die Frauen «als Geiseln nehmen»
werde, wie sie der «Tribune de Genève» erklärte. Eine andere Ansicht vertrat hingegen
beispielsweise der Genfer Nationalrat Carlo Sommaruga, der den Gegenvorschlag
genügend überzeugend fand, um den zögernden Teil der Wählerschaft zu gewinnen. Er
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erlaube die Bestrafung von Nötigung und lasse gleichzeitig den Frauen, die sich aus
freien Stücken verschleiern wollten, die Wahl; allen unsere Vorstellung von Gleichheit
aufzuzwingen wäre hingegen Ausdruck eines «kolonialen Feminismus», wie Sommaruga
von «Le Temps» zitiert wurde.
Von den insgesamt 69 eingegangenen Stellungnahmen qualifizierte der Ergebnisbericht
zur Vernehmlassung rund zwei Drittel, mehrheitlich mit Vorbehalten, als befürwortend
und ein Drittel als ablehnend. Neben der SVP, den Grünen, der EVP, der EDU, dem
Egerkinger Komitee, der EKR, dem SGB und vier weiteren Organisationen lehnten
sowohl die KKJPD als auch sieben Kantone den bundesrätlichen Gegenvorschlag ab.
Ihrer Ansicht nach sollten die Kantone selbst über die Frage des Verhüllungsverbots
entscheiden können beziehungsweise bringe der Vorschlag des Bundesrates keinen
Mehrwert gegenüber dem geltenden Recht. Demgegenüber unterstützten die übrigen
Parteien der Bundesversammlung, 18 Kantone, verschiedene Frauen- und
Menschenrechtsorganisationen sowie u.a. die EKF, die SKG, der schweizerische
Tourismusverband und Hotelleriesuisse den Gegenvorschlag, wobei einige von ihnen
erklärten, dass dieser sogar noch weiter gehen dürfte. Positiv hervorgehoben wurde
von verschiedenen Teilnehmenden, dass der Gegenvorschlag die Autonomie der
Kantone wahre und so auch Rücksicht auf die Tourismusdestinationen nehme, dass er
Probleme gezielt dort löse, wo sie aufträten, und dass er klare und einfach anwendbare
Regeln enthalte. Der Bezug zur Initiative wurde unterschiedlich beurteilt. Während
einige die Ansicht vertraten, der Gegenvorschlag nehme das Anliegen der Initiative auf
und beseitige deren unangemessene Punkte, sahen andere keine Vergleichbarkeit mit
der Initiative. Passend zum Tenor der Vernehmlassungsergebnisse resümierte der
Tages-Anzeiger, der Vorschlag des Bundesrates sei «umstritten, aber nicht
chancenlos». 14

Rund zwei Jahre nach dem Beschluss des Bundesrates für die Schaffung einer
nationalen Menschenrechtsinstitution (NMRI) und rund eineinhalb Jahre nach Ablauf
der Vernehmlassungsfrist zum entsprechenden Bundesgesetz fehlte von der neuen
Institution «immer noch jede Spur», wie das St. Galler Tagblatt im Mai 2019
konstatierte. Schuld an der Verzögerung, so der einheitliche Tenor in der Presse, sei
Aussenminister Ignazio Cassis, der das Projekt, das noch von seinem Vorgänger Didier
Burkhalter aufgegleist worden war, nun «auf die lange Bank» schiebe, wie die NZZ
titelte. Es wurde gemutmasst, der neue EDA-Vorsteher sei mit der in der
Vernehmlassung vorgeschlagenen Version nicht zufrieden und plane die Entschlackung
des Projekts, zumal nach den ablehnenden Stellungnahmen der SVP und der FDP die
Chancen im Parlament nicht besonders gut stünden. Ausser Spekulationen blieben den
beteiligten Akteuren mangels amtlicher Informationen allerdings nur wenige
Möglichkeiten; das EDA liess gemäss St. Galler Tagblatt einzig verlauten, man arbeite an
einer mit den Pariser Prinzipien konformen Institution, die voraussichtlich im Januar
2021 den Betrieb aufnehmen werde. «Man hält uns hin», beklagte sich Eugen David,
Präsident des Beirats des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte
(SKMR) – immerhin des Pilotprojekts, das durch die NMRI abgelöst werden sollte – in
der NZZ. Skepsis bezüglich der Fortführung des Projekts breitete sich allmählich nicht
nur bei der SKMR und einigen Menschenrechtsorganisationen, sondern auch in
parlamentarischen Kreisen aus. SP-Nationalrätin Yvonne Feri (sp, AG) fragte den
Bundesrat mittels Interpellation (Ip. 19.3443), wie es um die Zukunft des SKMR stehe,
dessen Pilotphase Ende 2020 ende, und wie die Regierung gedenke, einen bruchlosen
Übergang zur neuen Institution sicherzustellen. Im Juni doppelte BDP-Ratskollegin
Rosmarie Quadranti (bdp, ZH) mit einer Motion (Mo. 19.3610) nach und forderte den
Bundesrat nachdrücklich auf, «die Gesetzesvorlage zur Schaffung einer nationalen
Menschenrechtsinstitution (NMRI) dem Parlament rasch zu unterbreiten». 15
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Öffentliche Ordnung

Am 11. März fand in Mühleberg die dritte Manifestation „Menschenstrom gegen Atom“
statt. Tausend Menschen forderten friedlich die sofortige Abschaltung der AKW
Mühlenberg und Beznau. Ebenfalls im März demonstrierten in der Bundeshauptstadt
4000 Physiotherapeuten für höhere Leistungstarife, welche seit vierzehn Jahren nicht
mehr angepasst worden sind. Für bessere Arbeitsbedingungen demonstrierten auch die
St. Galler Volksschullehrer. Am 12. Dezember forderten 15'000 Lehrerinnen und Lehrer
weniger Arbeitsaufwand für Lehrkräfte. In Bern fand unter dem Namen „Tanz dich frei“
in der Nacht auf den 4. Juni die grösste Jugenddemonstration seit 25 Jahren statt.
Rund 10'000 Jugendliche nahmen am via Facebook organisierten, unbewilligten, aber
tolerierten Anlass teil, um gegen die Trägheit des Berner Nachtlebens zu
demonstrieren. Am 23. Juni fand in Bern ein Protestzug von rund 5000 Personen gegen
die Verschärfung des Asylrechts statt. Der Anlass war eine Antwort auf die vom
Nationalrat gutgeheissene Revision des Asylrechts, nach welcher Asylsuchende nur
noch Not- statt Sozialhilfe beziehen können. Im August haben in Bern gegen 1000
Personen für die Rechte von Nicht-Heterosexuellen demonstriert. 16
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Innere Sicherheit

Der Ständerat hatte in der Frühjahrssession 2020 die vom Bundesrat vorgeschlagenen
polizeilichen Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT) weitgehend unverändert
übernommen. Damit sollen terroristische Gefährderinnen und Gefährder als letztes
Mittel unter Hausarrest gestellt werden können, auch wenn sie noch minderjährig sind.
Daran entzündete sich nachfolgend eine öffentliche Debatte über die
Rechtsstaatlichkeit solcher Massnahmen. Wer ein Gefährder oder eine Gefährderin ist,
sei nur «äusserst schwammig» definiert, monierte die WOZ, und es sei beängstigend,
«wie sorglos die ParlamentarierInnen mit den Grundrechten umgehen». Weiter lastete
die Zeitung der Kantonskammer «Arbeitsverweigerung» an, weil sie sich nicht mit
diesen grundlegenden Fragen auseinandergesetzt habe. Kritisch ausgefallen ist, wie die
Presse im Mai berichtete, auch ein Rechtsgutachten, das vom Bund und den Kantonen
in Auftrag gegeben worden war. Darin warnte Rechtsprofessor Andreas Donatsch vor
einer Verletzung der EMRK – dass ein Mensch als gefährlich eingestuft werde, genüge
nicht, um ihn einzusperren. Zum selben Schluss kamen sowohl das UNO-
Hochkommissariat für Menschenrechte als auch die Menschenrechtskommissarin des
Europarates, Dunja Mijatović. Man befürchte, «dass die Anwendung dieses Gesetzes zu
erheblichen Verletzungen der Menschen- und Grundrechte führt», zitierte
beispielsweise der «Sonntags-Blick» aus dem Schreiben an den Bundesrat, das fünf
UNO-Sonderberichterstatter unterzeichnet hatten. Die unpräzisen Formulierungen
bzw. das vage Konzept des «potenziellen Terroristen» bereiteten das Feld für
willkürliche Freiheitsentzüge und die vorgesehenen Massnahmen seien so weder mit
der EMRK noch – da zum Teil schon ab 12 Jahren angedacht – mit der UNO-
Kinderrechtskonvention vereinbar, lautete die internationale Schelte.
Europaratskommissarin Mijatović forderte die Schweizer Parlamentarierinnen und
Parlamentarier zudem in einem Brief auf, «ihr Vorhaben zu revidieren», wie «Le
Temps» berichtete.
Die SiK-NR goss unterdessen munter Öl ins Feuer, als sie ungeachtet der Kritik am
bundesrätlichen Entwurf diesen noch verschärfte. In ihrer Sitzung Mitte Mai 2020
ergänzte sie die polizeilichen Massnahmen mit 11 zu 10 Stimmen bei 4 Enthaltungen um
eine sogenannte gesicherte Unterbringung von Gefährdern (GUG), d.h. eine
Präventivhaft für Personen, die keine Straftat begangen haben, denen der
Nachrichtendienst dies aber zutraut. Sie wolle damit eine vom Nationalrat 2018
angenommene entsprechende Motion 16.3673 umsetzen, war ihrer Medienmitteilung zu
entnehmen. Die Aargauer Zeitung kommentierte diesen Entscheid in Anbetracht der
Debatte um die Rechtsstaatlichkeit des – im Vergleich zur Haft weniger
einschneidenden – Hausarrests als «überraschend». Als Anführer der starken
Minderheit, die sich in der Kommission gegen die Präventivhaft stellte, liessen die
Medien Nationalrat Beat Flach (glp, AG) zu Wort kommen: Ein liberaler Rechtsstaat
müsse andere – auch «verrückt andere» – Meinungen zulassen, denn wenn wir unsere
Grundwerte über Bord würfen, hätten die Terroristen uns «in die Knie gezwungen», so
Flach gegenüber der Aargauer Zeitung. Relativierend äusserte sich in derselben Zeitung
dagegen Kommissionspräsidentin Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU): «Damit man in der
Schweiz als Gefährder eingestuft wird, braucht es mehr als eine extreme
Meinungsäusserung.»
Bevor sich in der Sommersession 2020 der Nationalrat mit dem Geschäft befassen
wird, sprachen sich in der Presse Vertreterinnen und Vertreter von
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Menschenrechtsorganisationen sowie Kinder- und Grundrechtsexperten noch einmal
vehement gegen die umstrittenen Massnahmen aus. Bei der Terrorbekämpfung dürften
die Menschenrechte nicht aussen vor bleiben, forderten sie unisono. Ausserdem habe
die Schweiz mit Genf als «UNO-Menschenrechtshauptstadt» durchaus einen Ruf zu
verlieren, gab eine Vertreterin von Amnesty International gegenüber dem «Corriere del
Ticino» zu bedenken. 17

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Der traditionelle Sommerausflug – im Volksmund Bundesratsschulreise genannt –
führte die Regierung Anfang Juli 2015 zunächst in einen der beiden Heimatkantone der
aktuellen Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga; in den Kanton Bern. Zusammen mit
der Bundeskanzlerin wanderten die Regierungsmitglieder von Rüeggisberg nach
Riggisberg, wo sie in einem Asyl-Durchgangszentrum ein Mittagessen einnahmen, das
aus unterschiedlichen Speisen aus den Heimatländern der dort beherbergten
Asylsuchenden bestand. Den Nachmittag verbrachte die Landesregierung in Biel-
Bienne, wo ein Apéro mit der Bevölkerung auf dem Programm stand. Mit der
anschliessenden Reise ins Tessin – dem zweiten Heimatkanton von Simonetta
Sommaruga – sollte dem Südkanton die Referenz erwiesen werden. Dieser hatte im
Rahmen der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative, aber auch bei der
Diskussion um die Aufstockung der Anzahl Bundesräte mehrmals verlauten lassen, sich
von Bundesbern vernachlässigt zu fühlen. Dort besichtigte die Landesregierung am
zweiten Tag ihrer Reise das Naturschutzgebiet "Bolle di Magadino", um am Abend auf
der Piazza Governo in Bellinzona mit der Bevölkerung eine Risottata zu geniessen. 18
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

La Commission de la politique de sécurité (CPS) du Conseil national s’est déclarée
publiquement favorable en début d’année à ce que l’armée soit prête à être engagée
dans le service de police frontière. Elle en a adopté le principe à 13 voix contre 8 (PS et
Verts). Ces deux partis se sont à nouveau prononcés contre une militarisation de l’asile
et l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) a dénoncé un « faux-pas » et
demandé au Conseil fédéral d’écarter cette hypothèse. 19
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Le taux d’occupation des centres d’accueil de réfugiés tenus par l’armée ayant
considérablement baissé en raison de l’évolution du conflit au Kosovo, plusieurs
d’entre eux ont été fermés pendant l’année en accord avec l’ODR (Office des réfugiés).
Parmi les 4'500 militaires qui devaient effectuer un cours de répétition spécial à cet
effet, 1'000 ne sont finalement pas entrés en service. 20
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im Mai 2018 schlug die WAK-SR vor, als Gegenstück zur Unternehmenssteuerreform der
AHV aus dem vollständigen Demografieprozent der Mehrwertsteuer, einer Erhöhung
des Bundesbeitrags sowie der Lohnbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern neu
zusätzlich ungefähr CHF 2 Mrd. jährlich zukommen zu lassen – was von den Schweizer
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im Mai 2019 angenommen wurde. Diese Idee
einer Zusatzfinanzierung für die AHV kam jedoch nicht von ungefähr, hatten doch seit
2017 zahlreiche Mitglieder der eidgenössischen Räte Vorstösse für eine einmalige oder
regelmässige Zusatzfinanzierung für die AHV eingereicht. 
Den Anfang machte die FK-NR im Oktober 2017. Nachdem die Schweizer
Stimmbevölkerung die Altersvorsorge 2020 kurz zuvor an der Urne abgelehnt hatte,
beantragte die Kommission in einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 17.496), der AHV
im Jahr 2018 den im Budget 2018 frei gewordenen Betrag von CHF 441.8 Mio., der zuvor
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für die AHV geplant gewesen war, ihr nun aufgrund der abgelehnten Altersvorsorge aber
verwehrt werden sollte, zukommen zu lassen. Dieser Vorschlag fand jedoch in der FK-
SR keine Mehrheit. 
In der Folge waren insbesondere Forderungen, wonach die SNB eine Finanzzulage an
die AHV leisten solle, prominent. Den ersten Schritt machte diesbezüglich Peter Keller
(svp, NW; Ip. 18.3124) mit einer Interpellation. Da die SNB seit Januar 2015 einen
Negativzins von 0.75 Prozent auf die Gelder, die bei ihr lagerten, kassiere und dadurch
auf Kosten der Schweizer Sparenden sowie Rentnerinnen und Rentner 2015 bis 2017
fast CHF 5 Mrd. eingenommen habe, wollte er vom Bundesrat wissen, ob dieser
ebenfalls der Meinung sei, dass die entsprechenden Gelder nach Beendigung der
ausserordentlichen Massnahmen durch die SNB wieder der Schweizer Bevölkerung
zurückgegeben werden sollten – etwa über die AHV. Der Bundesrat erklärte sich dabei
mit der aktuellen Regelung, die eine Ausschüttung der Gewinne an die Bevölkerung
ermögliche, aber auch die Unabhängigkeit der SNB gewährleiste, zufrieden. Ende 2018
folgte Alfred Heer (svp, ZH; Mo. 18.4327) mit einer Motion, die den Bundesrat
beauftragen sollte, die Gewinnaufteilung der SNB so zu ändern, dass die von der
Nationalbank erhobenen Negativzinsen vollständig auf Kosten des Bundes, dessen
Auszahlungen entsprechend gekürzt werden sollten, an die AHV fliessen sollten. Da der
Bund faktisch keine Schuldzinsen bezahle und stattdessen sogar ein Zinsüberschuss auf
neuen Bundesobligationen erwirkt werde, sei er einer der Profiteure der Negativzinsen,
argumentierte der Motionär. Thomas Matter (svp, ZH; Pa.Iv. 18.465) forderte in einer
parlamentarischen Initiative – erfolglos –, dass die Nationalbank die Hälfte ihres
Eigenkapitalzuwachses seit dem 31. Dezember 2007 einmalig an die AHV überweisen
solle, sobald sich das internationale Finanzsystem und die Bilanzsumme der SNB
normalisiert haben. Noch bevor sich der Nationalrat entschieden hatte, dem Vorstoss
Matters keine Folge zu geben, wollte Maximilian Reimann (svp, AG; Pa.Iv. 19.481)
ebenfalls mit einer parlamentarischen Initiative dafür sorgen, dass die Erträge aus
Negativzinsen nicht als Reingewinn der SNB verbucht werden, sondern der AHV – sowie
allenfalls den Pensionskassen und der dritten Säule – zugute kommen. 
Doch nicht nur im Bereich der Nationalbank, auch in weiteren Bereichen sah die SVP
Potenzial für eine Unterstützung der AHV. So reichte die SVP-Fraktion im September
2018 drei Motionen ein, mit denen die Rahmenkredite für die Entwicklungshilfe um CHF
1 Mrd. pro Jahr (Mo. 18.3755) respektive für den Asyl- und Flüchtlingsbereich
vorgesehene Gelder um CHF 500 Mio. jährlich gekürzt (Mo. 18.3757) sowie die
sogenannte Kohäsionsmilliarde für die EU gestrichen werden (Mo. 18.3756) und die frei
werdenden Gelder der AHV zugeführt werden sollten. Mit entsprechenden Anträgen war
sie zuvor im Nationalrat bei der Besprechung der STAF gescheitert. Die Motionen
18.3755 sowie 18.3756 fanden jedoch in der Herbstsession 2019 ausserhalb der SVP
keinen Anklang und wurden entsprechend deutlich abgelehnt. Die Motion 18.3757
wurde bis zum Ende der Herbstsession 2019 noch nicht behandelt.  
Einen weiteren Vorschlag für eine Zusatzfinanzierung für die AHV machte Luzi Stamm
(svp, AG; Pa.Iv. 19.435) – und somit wiederum ein Mitglied der SVP-Fraktion – im Mai
2019 in einer parlamentarischen Initiative. Demnach sollen zukünftig aufgrund von fix
installierten Überwachungsgeräten ausgestellte Bussen und Geldstrafen im
Strassenverkehr in den AHV-Fonds fliessen. Dabei ging es ihm jedoch nicht in erster
Linie um die Finanzierung der AHV, sondern vor allem um die Überwachungsgeräte.
Durch eine solche Änderung würden diejenigen Stellen, die Überwachungsgeräte
aufstellen, nicht direkt von diesen profitieren, wodurch sichergestellt werden könne,
dass diese tatsächlich zur Sicherheit, nicht nur für den Profit installiert würden. 
Im September 2018 reichte schliesslich mit Beat Flach (glp, AG; Po. 18.4009) auch ein
Mitglied der Grünliberalen Fraktion ein Postulat ein, gemäss dem der Bundesrat die
Höhe der Zusatzfinanzierung für die AHV und IV durch eine Legalisierung von Cannabis
und eine Besteuerung analog zu Tabak berechnen sollte. Dieselbe Problematik nahm
auch Fabian Molina (sp, ZH; Anfrage 19.1039) im Juni 2019 in seiner Anfrage an den
Bundesrat auf. 
Eine Unterstellung von Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs unter den
reduzierten Mehrwertsteuersatz sowie eine Erhöhung des Normalsatzes zugunsten der
AHV forderte die Jugendsession 2017 in einer Petition (Pet. 18.2006). 21
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

Die Hilfswerke wandten sich mit aller Entschiedenheit gegen die Weisung des BFF, ihre
Vertreter bei den Nichteintretensverfahren von den Befragungen auszuschliessen. Mit
Schützenhilfe der SP erreichten sie, dass das Amt hier teilweise nachgeben musste.
Weniger Erfolg hatten sie mit ihrer – ebenfalls von der SP unterstützten – Forderung
nach einem Ausschaffungsstop für kurdische Asylbewerber. Im Nationalrat darauf
angesprochen, erklärte der Bundesrat, trotz seiner Besorgnis über die
Menschenrechtssituation in der Türkei könne er keine Anzeichen für eine systematische
Verfolgung der Kurden ausmachen. 22
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Das bedeutet aber nicht, dass die Kritik an der Praxis der Bundesbehörden verstummt
wäre. Besonders die Hilfswerke bemängelten immer wieder, dass die
Asylgesuchsentscheide des DFW von geringer Sachkompetenz und Menschenkenntnis
geprägt seien und die angewendeten Kriterien der psychischen Situation von
Menschen, die in ihrer Heimat gefoltert oder vergewaltigt wurden, kaum Rechnung
trügen. Dabei konnten sie sich auf eine Studie berufen, die im Auftrag des Roten
Kreuzes entstanden war, und die harsche Kritik an den Begründungen der DFW-
Entscheide übte. Die GPK des Nationalrates nahm dieses Gutachten als Grundlage, um
die Arbeit des DFW zu durchleuchten. Nachdem sie bereits anlässlich einer Inspektion
im April die Qualität der Empfangsstellenprotokolle gerügt hatte, fand sie nun auch die
Vorwürfe gegen das Zustandekommen der DFW-Entscheide in vielen Punkten bestätigt
und bemängelte vor allem die Reduzierung der Asylentscheide auf Textbausteine. Sie
wollte ihre Kritik aber im Verhältnis zur Grösse und Schwierigkeit der gestellten Aufgabe
verstanden wissen. 23
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Ende Dezember lebten 28 787 Ausländerinnen und Ausländer als anerkannte Flüchtlinge
in der Schweiz. 35 836 neue Asylgesuche wurden im Lauf des Berichtsjahres
eingereicht, was gegenüber 1989 einer Zunahme um 47% entspricht. Zusammen mit
den Pendenzen, den humanitären und anderen Bewilligungen sowie der Dunkelziffer
der nach einem negativen Entscheid untergetauchten Asylbewerber ergibt sich so ein
Bestand von knapp 100 000 Personen. Dies entspricht nur gerade rund 1,5% der
gesamten Wohnbevölkerung, was jedoch für eine steigende Anzahl von Schweizerinnen
und Schweizern bereits zuviel ist; immer deutlicher macht sich eine "Boot ist voll"-
Mentalität bemerkbar. Siehe Umfrage zur Fremdenfeindlichkeit. 24
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Der Fall der Obwaldner Kurden war der spektakulärste, in dem Schweizer versuchten,
eine Ausschaffung von Flüchtlingen zu verhindern. Er war aber bei weitem nicht der
einzige; immer wieder setzten sich Einzelpersonen, Bürgerinitiativen, Organisationen,
Gemeinden, kantonale und lokale Politiker für den Verbleib einzelner abgewiesener
Asylbewerber ein, allerdings selten mit Erfolg. 25
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Die sieben kurdischen Familien, die bereits Ende des letzten Jahres in Obwalden aus
Protest gegen die drohende Ausschaffung in einen Hungerstreik getreten waren,
wurden immer mehr zu einem Symbol und zu einer Zerreissprobe für die
Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Institutionen – insbesondere jene des
Bundes – und den Hilfswerken, den Kirchen und den asylpolitisch engagierten Kreisen.
Obgleich die Sympathisanten der Kurdengruppe, die im "Friedensdorf Flüeli-Ranft"
(OW) vorerst Unterschlupf fand, zugeben mussten, dass diese Kurden nicht aus den
Kriegsrecht-Provinzen stammten, setzten sie sich doch vehement für deren Verbleib in
der Schweiz ein, da gerade wegen des Aufsehens, welches der Hungerstreik ausgelöst
hatte, eine Gefährdung dieser Gruppe auch in anderen Teilen der Türkei nicht mehr
auszuschliessen sei. Als sich das BFF trotz den Vermittlungsbemühungen der
Obwaldner Regierung unnachgiebig zeigte, tauchten die Familien kurz vor der
drohenden Ausschaffung unter. Am ersten Tag der Jubiläumssession im Bundeshaus
luden die drei Landeskirchen zu einer "geheimen" Pressekonferenz nach Bern ein, um –
in Anwesenheit des grösseren Teils der untergetauchten Kurden – erneut einen
generellen Ausschaffungsstopp zu verlangen. Kurz vor Ende der Pressekonferenz drang
die Polizei ins Lokal ein, nahm die Kurden – unter ihnen auch Frauen und Kinder – fest
und überführte sie in Ausschaffungshaft nach Obwalden. Obgleich sich weite Teile der

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.05.1991
MARIANNE BENTELI
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Bevölkerung über das Vorgehen der Behörden empört zeigten und SP, GPS, LdU, EVP,
die Landeskirchen und die Gewerkschaften geschlossen für einen Verbleib dieser
Kurden in der Schweiz eintraten, wurden sie in Begleitung eines Beamten des BFF in die
Türkei ausgeschafft. 26

Eine weitere Verschärfung erfuhr die Behandlung der Asylbewerber bei der Beratung
des Budgets 1992. Obgleich der Nationalrat die von Auto-Partei, SD und SVP verlangten
massiven Kürzungen im Asylbereich ablehnte, bestätigten doch beide Räte mit ihren
Sparbeschlüssen die bereits früher von Bundesrat Koller gemachte Ankündigung,
wonach ab 1992 das tägliche Taschengeld der Asylbewerber von fünf auf drei Franken
verringert wird. Diese Massnahme betrachtete der Bundesrat als Teil seiner
Bemühungen, die Schweiz als Fluchtland zusehends unattraktiver zu machen. In
dieselbe Richtung zielten auch neue Weisungen des EJPD zuhanden der Kantone. Ab
April 1992 wird der Bund den Kantonen nur noch 40 Fr. pro Asylbewerber und Tag
abgelten ; zugleich wurden die Kantone aufgefordert, auf die Unterbringung in Hotels zu
verzichten und vermehrt auf Kollektivunterkünfte zu setzen. Neu können die Kantone
den Asylbewerbern unter bestimmten Bedingungen – zum Beispiel bei Verweigerung
einer zumutbaren Arbeit oder Wohngelegenheit – die Fürsorgeleistungen verweigern
oder entziehen. Weiter werden die Abonnementskosten für den öffentlichen Verkehr
nicht mehr übernommen, ebensowenig wie die Krankenkassenprämien erwerbstätiger
Asylbewerber. Gegen den Willen des Bundesrates überwies der Nationalrat eine Motion
seiner Finanzkommission zur weiteren Reduktion der Kosten im Asylbereich in der
verbindlichen Form. Mit dem Hinweis darauf, dass man Asylpolitik nicht über das
Budget betreiben könne, lehnte der Ständerat diese Motion ab; hingegen stimmte er
einem Postulat seiner Finanzkommission zu, welches die Regierung einlädt zu prüfen,
wie die Kantone und Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Bund vermehrt
Beschäftigungsprogramme für Asylbewerber durchführen könnten. 27

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.07.1991
MARIANNE BENTELI

Amnesty International und die Schweizerische Flüchtlingshilfe wiederholten ihre Kritik
an der Safe-country-Praxis des Bundesrates. Insbesondere zeigten sie sich besorgt
darüber, dass auch Algerien, Indien und Rumänien in die Liste der verfolgungssicheren
Staaten aufgenommen wurden, obschon in diesen Ländern
Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung seien und in Algerien der
Ausnahmezustand gelte. Der Bundesrat trug dieser Kritik teilweise Rechnung und
aberkannte Ende Februar Algerien den Safe-country-Status mit der Feststellung, dass
sich die Menschenrechtslage seit den abgebrochenen Wahlen anfangs Januar 1992
deutlich verschlechtert habe. Damit werden Asylgesuche von Algeriern wieder im
ordentlichen Individualverfahren geprüft. 28

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.02.1992
MARIANNE BENTELI

Immer mehr setzt sich die Einsicht durch, dass Frauen spezifische Asylgründe geltend
machen können sollten. Noch bevor die massiven Vergewaltigungen von Frauen und
Mädchen im ehemaligen Jugoslawien ins Bewusstsein der Öffentlichkeit drangen, gab
das Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann eine Studie über
Frauenverfolgung und Flüchtlingsbegriff in Auftrag. Der Bundesrat – in der Fragestunde
der Herbstsession darauf angesprochen – sah sich bisher aber noch nicht veranlasst,
hier die Asylpraxis zu ändern. Er erachtet es als genügend, Frauen, die eine
geschlechtsspezifische Verfolgung geltend machen, durch Beamtinnen befragen zu
lassen, sowie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des BFF und der Kantone vermehrt
für frauenspezifische Aspekte der Verfolgung zu sensibilisieren. 29

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.05.1992
MARIANNE BENTELI

Obgleich die zwangsweisen Rückschaffungen von abgewiesenen Asylbewerbern nach
Kosovo seit Ende Oktober nicht mehr über Mazedonien durchgeführt werden konnten,
weil dieses Land die Transitvereinbarung mit der Schweiz vorläufig aufhob, und trotz
vehementem Protest aus Hilfswerk- und Kirchenkreisen, hielt der Bundesrat an
seinem Entscheid fest, mit den Ausschaffungen von Kosovo-Albanern konsequent
weiterzufahren. Dies veranlasste einzelne Kirchgemeinden im Kanton Bern, auf den
Gedanken des Kirchenasyls zurückzugreifen und den abgewiesenen Asylbewerbern
Unterschlupf in Kirchenräumen zu gewähren. Dieser Schutz vor weltlichem Zugriff ist
rechtlich nirgends verbrieft und wurde vom Bundesrat und von bürgerlichen Politikern
mehrmals als illegales Vorgehen angeprangert. 30

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.10.1993
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Die Weisungen des Bundes zur Rückführung der insgesamt rund 26 000 bosnischen
Kriegsvertriebenen lösten bei den Flüchlingsorganisationen scharfe Proteste aus, da sie
ausdrücklich festhielten, dass auch bosnische Flüchtlinge, deren früherer Wohnsitz in
einem von Serben beherrschten Gebiet liegt, ausreisen müssen. Dies erachtete die
Schweizerische Flüchtlingshilfe für verfehlt. Die Schweizer Behörden missachteten
damit nicht nur das Abkommen von Dayton, sondern anerkennten indirekt die
Resultate der "ethnischen Säuberungen" in Bosnien-Herzegowina. Dieses Vorgehen
sabotiere auch die Rückkehrhilfsprogramme, da die Menschen nicht motiviert seien, an
einen Ort zurückzukehren, der ihnen völlig unbekannt sei. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.03.1997
MARIANNE BENTELI

Einer der zentralen Punkte der Revision betraf den Status der Gewaltflüchlinge (im
Gesetz "Schutzbedürftige" genannt). Gemäss dem bisherigen Asylgesetz gelten
Personen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat flüchten, nicht als Flüchtlinge, genauso
wenig wie jene Menschen, die nicht von seiten der Regierung, sondern von einer mit
Gewalt ihre Ziele verfolgenden Oppositionsbewegung individuell verfolgt werden,
beispielsweise den fundamentalistischen Terrorgruppen in Algerien. Seit Jahren hatten
die Hilfswerke und die Kirchen die Landesregierung dazu aufgerufen, diese Lücke im
Gesetz zu schliessen und die gruppenweise Aufnahme von Kriegs- oder
Gewaltflüchtlingen klar zu regeln. Die staatspolitische Kommission des Ständerates
hatte 1992 ihrerseits den Bundesrat mit einer Motion beauftragt, einen entsprechenden
Gesetzesvorschlag auszuarbeiten.

Der Vorschlag, den der Bundesrat in diesem Punkt vorlegte, wurde aber von den linken
und grünen Parteien sowie von der Asylbewegung nicht als Fort-, sondern als
Rückschritt gewertet, da es inskünftig nicht mehr möglich sein soll, während der
vorläufigen Aufnahme ein individuelles Asylgesuch zu stellen. Die Gegner dieses
Vorschlags meinten, die Chancen, nach Ablauf der Schutzgewährung noch als Flüchtling
anerkannt zu werden, seien minim, was de facto einer Verweigerung des Asylrechtes
gleichkomme. Sie erinnerten daran, dass rund ein Achtel der Kriegsvertriebenen aus
Bosnien als Flüchtlinge mit bleibendem Aufenthaltsrecht anerkannt worden seien, weil
sie nachweisen konnten, dass sie Opfer schlimmster Verfolgungen waren. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.06.1997
MARIANNE BENTELI

Hauptthema waren im Berichtsjahr erneut die mehr oder minder freiwilligen
Rückkehren oder Rückschaffungen von abgewiesenen Asylbewerbern oder von
vorläufig aufgenommenen Personen. Immer häufiger wurden die Ausschaffungen
"manu militari" vorgenommen. Von den 12 587 abgewiesenen Asylbewerbern, die laut
BFF bis August ausreisen sollten, verliessen 3286 das Land freiwillig. In 1232 Fällen
wurde die Rückführung mit Gewalt vorgenommen, wobei 215 scheiterten,
beispielsweise weil die Behörden des Ursprungslandes die Rückübernahme
verweigerten. Spektakulärster Fall war Anfang September die Ausschaffung von fünf
Gambiern, welche in den Bundesratsjet verfrachtet und in Polizeibegleitung in ihre
Heimat geflogen wurden. Dort verweigerten ihnen die Zollbeamten die Einreise, worauf
sie notgedrungenermassen in die Schweiz zurückkehrten. Diese Operation kostete
knapp 400 000 Fr. 33

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.09.1997
MARIANNE BENTELI

Ein besonderes Problem bildeten die Flüchtlinge vor dem Terror in Algerien. Da die
Gewalt nicht primär von der Regierung ausgeht und auch keine bürgerkriegsähnlichen
Zustände herrschen, wird auf die Asylgesuche von algerischen Staatsangehörigen nur
vereinzelt eingetreten und bleiben die Rückschaffungen möglich. Das führte
verschiedentlich zu dramatischen Ereignissen im Ausschaffungsgefängnis Kloten; um
sich der Rückschaffung zu entziehen, verletzten sich mehrere Algerier schwer. Diese
Vorkommnisse wiesen auch auf eine unklare Kompetenzordnung bei den
Ausschaffungen hin. Im Sommer appellierte die Schweizerische Flüchtlingshilfe an den
Bundesrat, keine Rückschaffungen nach Algerien mehr vorzunehmen, da dort
bestimmte Kategorien der Bevölkerung gezielt einer besonderen Gefährdung ausgesetzt
seien, und Menschenrechtsverletzungen verschiedenster Art von allen in den Konflikt
involvierten Kreisen - also auch vom Staat - begangen würden. Im Herbst schlossen sich
die Landeskirchen diesem Appell an. Der Bundesrat zeigte sich daraufhin bereit, seine
Politik gegenüber den Terrorflüchtlingen aus Algerien neu zu überdenken. Insbesondere
erklärte er sich bereit, die potentiellen Opfer der islamistischen Bewegung, welche aus
der besonders gefährdeten Gegend von Alger stammen, besser zu schützen. Als erster
Kanton beschloss Zug, keine Wegweisungen von Algeriern mehr zu vollziehen. 34

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.10.1997
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Als bekannt wurde, dass im Auftrag das BFF seit mehreren Monaten Spezialisten der
Sprachen und ethnischen Eigenheiten der jeweiligen Regionen versuchen,
Asylbewerber ohne Papiere in Telephonanrufen und durch gezielte Fragen als
Angehörige einer bestimmten ethnischen Minderheit zu identifizieren, war die
Empörung bei den Hilfswerken gross. Das Programm "Lingua" war ursprünglich in
Schweden konzipiert und über Finnland und Deutschland in die Schweiz gelangt. Die
Hilfswerke stiessen sich vor allem daran, dass damit papierlose Flüchtlinge
grundsätzlich als Lügner eingestuft würden und es keine Möglichkeit gebe, gegen die
Schlussfolgerungen der Sprachspezialisten zu opponieren oder eine zweite Anhörung
zu verlangen. 35

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.12.1997
MARIANNE BENTELI

Unmittelbar nach der Unterzeichnung des Vertrages Anfang Juli veröffentlichten elf
Nationalrätinnen und -räte der SP sowie eine Nationalrätin der Grünen eine
gemeinsame Pressemittelung, in der sie erklärten, es sei schwer erträglich, mit diesem
Unrechtstaat durch ein Abkommen in einer solch heiklen Angelegenheit verbunden zu
werden. Man werde das Hauptversprechen des Vertrages, dass nämlich die
Rückführungen unter voller Wahrung der Würde und der Menschenrechte durchgeführt
werden, in seiner Umsetzung sehr genau beobachten. Als im Dezember die beiden SP-
Nationalrätinnen Bäumlin (BE) und Fankhauser (BL) sich vor Ort einen Eindruck der Lage
verschaffen wollten, wurde ihnen die Einreise allerdings verweigert. 36

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.12.1997
MARIANNE BENTELI

Die Kantone, für die Ausführung der Asylgesetzgebung zuständig, reagierten
unterschiedlich auf die Direktiven aus Bern zur Ausschaffung der Bosnien-Flüchtlinge.
Angeführt vom Waadtländer Justiz- und Polizeidirektor Zisyadis (pda), der im April
Bosnien bereist hatte und seither die Rückführungen als unmenschlich bezeichnete,
begannen mehrere, vor allem welsche Kantone damit, die Aufenthaltsbewilligungen für
Bosnier fast systematisch zu verlängern. In der Deutschschweiz war es der
linksalternative Zuger Polizeidirektor, der sich quer legte. Auf die Kritik der Kantone,
welche die Ausreisefrist von Ende April als zu kurz erachteten, lenkte Bundesrat Koller
insofern ein, als er versprach, der Bund werde die Fürsorgekosten für diese Personen
bis Ende August übernehmen und zumindest bis zu diesem Zeitpunkt auf zwangsweise
Rückschaffungen in Minderheitsgebiete verzichten. 37

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI

Anfangs Juni, als täglich über 300 Neuankömmlinge einreisten, erwog der
Sicherheitsausschuss des Bundesrates (Metzler, Ogi und Deiss) Notmassnahmen zu
ergreifen. Diese sollten darauf abzielen, die Schweiz als Fluchtland weniger attraktiv zu
gestalten, etwa durch die Errichtung von Barackenlagern und eine Senkung der
Leistungen im Sozialbereich, insbesondere in der medizinischen Betreuung, sowie
durch die Einbindung der hier anwesenden Verwandten in die (finanzielle)
Verantwortung für ihre Familienangehörigen. Als vor allem die Medien diese Haltung des
Bundesrates fast ausnahmslos als ein – angesichts des drängenden Elends dieser
Flüchtlinge – unwürdiges innenpolitisches Schauspiel kritisierten, krebste Metzler eine
Woche später in der Fragestunde des Nationalrates zurück und erklärte, Notrecht
würde nur als Ultima ratio eingesetzt, wenn die Strukturen, die beim Krieg in Bosnien
aufgebaut worden seien, insbesondere die Betreuung einzelner Unterkünfte durch
Militär, nicht ausreichen sollten. 38

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.06.1999
MARIANNE BENTELI

Seit seinem Amtsantritt hatte der Direktor des Bundesamtes für Flüchtlinge (BFF),
Jean-Daniel Gerber, immer wieder die Frage in den Raum gestellt, warum im
Flüchtlingsbereich nicht stärker nach dem Bonus-Malus-Prinzip gearbeitet werde. Die
Arbeitsgruppe „Finanzierung Asylwesen“, in welcher Bund und Kantone gleichermassen
vertreten sind, nahm diese Anregung auf und stellte in einem Bericht neue Massnahmen
im Asylbereich vor, die zu einer Teilrevision des Asylgesetzes führen sollen. Mit
finanziellen Anreizen will man das Verhalten der Asylsuchenden beeinflussen und die
Behörden dazu bringen, Ausschaffungen rascher zu vollziehen. Eine Arbeitserlaubnis
soll nur noch erhalten, wer seine Identität dokumentiert darlegt oder durch
glaubwürdige Angaben die nötigen Voraussetzungen schafft, um die entsprechenden
Papiere zu erhalten. Zudem schlug die Arbeitsgruppe vor, den nicht mit den Behörden
kooperierenden Asylsuchenden den Bezug einer eigenen Wohnung oder die
Unterbringung bei Verwandten zu verweigern. Für Asylbewerber, die sich trotz
abgelehntem Gesuch hartnäckig weigern, bei der Beibringung von Ausweispapieren zu
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helfen, um sich so der Ausschaffung zu entziehen, soll die Sozialhilfe auf ein Minimum
reduziert werden. Die Kantone sollen allerdings auch verstärkt in die Pflicht genommen
werden. Zögert ein Kanton mit der Ausschaffung, muss er die Fürsorgekosten, die ihm
im Normalfall vom Bund über eine Globalpauschale entschädigt werden, selber tragen.
Im Bereich der Sozialversicherungen wurde vorgeschlagen, dass Asylbewerber, die nicht
arbeiten können oder dürfen, keine Beiträge mehr an AHV und IV leisten müssen, dafür
aber auch später keinen Anspruch auf Leistungen haben. Um dies zu realisieren,
müssten die Sozialversicherungsabkommen mit der Türkei und den Nachfolgestaaten
Jugoslawiens geändert werden. Die Arbeitsgruppe erwog zudem, Asylbewerber vom
Obligatorium in der Krankenversicherung auszunehmen und die medizinischen
Leistungen auf akute Erkrankungen zu beschränken. 39

Das BFF macht sich offenbar schon längere Zeit Gedanken darüber, ob der von der
Schweiz praktizierte Flüchtlingsbegriff noch zeitgemäss ist. Nach der traditionellen
Interpretation der Genfer Flüchtlingskonvention, die in Europa nur noch Deutschland
und die Schweiz (sowie in geringerem Mass Frankreich und Italien) anwenden, wird
einer Person nur Asyl gewährt, wenn sie von staatlichen oder quasistaatlichen Organen
verfolgt wird (Zurechenbarkeitstheorie). Das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge
(UNHCR) propagiert dagegen seit mehreren Jahren angesichts gewandelter politischer
Realitäten die Schutztheorie, wonach Personen auch Asyl erhalten sollen, wenn die
Verfolgung von regierungsfeindlichen Kräften ausgeht. Auslöser für dieses Umdenken
waren die Ereignisse in Algerien, wo fundamentalistische Gruppen gezielte Massaker an
gewissen Bevölkerungsgruppen durchführten. Gemäss BFF wäre für eine
Praxisänderung keine Gesetzesrevision nötig, da sich das Schweizer Asylgesetz auf die
(völkerrechtlich direkt anwendbare) Flüchtlingskonvention bezieht und damit nur die
Fluchtgründe, nicht aber den Verfolger erwähnt . Die Erwägungen des BFF riefen
Ständerätin Beerli (fdp, BE) und Nationalrätin Heberlein (fdp, ZH) auf den Plan, die in
Interpellationen das BFF verdächtigten, eine Aufweichung des Asylbegriffs am
Parlament „vorbeischmuggeln“ zu wollen; sie vertraten die Ansicht, eine derartige
Neuausrichtung müsste Gegenstand der laufenden Asylgesetzrevision sein. Im Ständerat
stützte Bundesrätin Metzler die Auffassung des BFF, wonach das Schutzmodell mit dem
Wortlaut des Gesetzes vereinbar ist, weshalb der Bundesrat keine Gesetzesänderung
beantragen werde. Der einzige materielle Unterschied einer Praxisänderung wäre, dass
Personen, die wegen ihrer Gefährdungslage heute nur vorläufig aufgenommen werden,
von Anfang an den Asylstatuts erhalten, was ihre Integration in die Gesellschaft und den
Arbeitsmarkt ermöglichen würde, wodurch sich auch die Fürsorgekosten senken
liessen. Sie sagte aber zu, die Frage in der Botschaft zur Asylgesetzrevision zu
thematisieren, fügte allerdings bei, der Flüchtlingsbegriff nach Genfer Konvention sei
„nicht verhandelbar“, weshalb sie sich nicht vorstellen könne, dass sich die Schweiz bei
ihrer Interpretation über längere Zeit von der internationalen Staatengemeinschaft
entferne. 40

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.09.2001
MARIANNE BENTELI

In einer gemeinsamen Pressemitteilung verlangten die Ostschweizer Kantone (SG, AI,
AR, TG, GR, GL, ZH) vom Bund mehr Unterstützung bei der Identitätsfeststellung und
bei der Beschaffung der für eine Wegweisung notwendigen Reisepapiere. Wichtig wäre
ihrer Ansicht nach, die Asylverfahren bis zu deren rechtmässigem Abschluss zu
verkürzen, insbesondere in jenen Fällen, in denen die Kantone dem Bund Meldungen
über strafrechtliches Verhalten zukommen lassen. Ein weiterer Vorschlag zielte auf eine
Änderung des Asylgesetzes ab. Mit einem „Bonus-Malus-System“ sollen Personen aus
dem Asylbereich, die straffällig werden, in der Drogenszene angetroffen werden oder
ihre Identität verheimlichen, mit Einschränkungen der staatlichen Leistungen rechnen
müssen, während kooperative Personen bei der Unterbringung oder bei den
finanziellen Leistungen besser zu stellen wären. 41

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.10.2002
MARIANNE BENTELI

Um ein kohärenteres Vorgehen sicherzustellen, beschloss die Staatspolitische
Kommission des Nationalrats, das neue Ausländergesetz (AuG), auf das sie bereits im
Vorjahr eingetreten war, und die Revision des Asylgesetzes parallel zu behandeln, also
nicht wie ursprünglich vorgesehen zuerst das AuG zu bereinigen, um sich erst nachher
der Asylgesetzrevision zuzuwenden. Dieses Vorziehen des Asylgesetzes wurde als Folge
der SVP-Asylinitiative gesehen, die im Vorjahr nur äusserst knapp gescheitert war. Die
SVP hatte ihren relativen Abstimmungserfolg zum Anlass genommen, ein Aussetzen der
Beratungen zum AuG und die prioritäre Behandlung der Asylgesetzrevision spätestens
in der Herbstsession zu verlangen, drang damit aber nicht durch, ebenso wenig wie die
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CVP, welche die Verschärfungen beider Gesetze herausgreifen und im Schnellverfahren
in der Sommersession durch beide Räte bringen wollte. Obgleich die Kommission
zusätzliche Sitzungen anberaumte, gelang es nicht, die beiden Vorlagen noch vor Ende
Jahr ins Plenum zu tragen. 42

Anfangs Juli lud das BFF rund 60 Migrationsexpertinnen und -experten aus aller Welt zu
einer weiteren Konferenz von „The Berne Initiative Consultations“ in die Schweiz ein.
Ziel dieser internationalen Konsultation ist die Diskussion und Ausarbeitung geeigneter
Rahmenbedingungen für eine effektive zwischenstaatliche Zusammenarbeit. Die
Berner Initiative bezweckt den Aufbau eines von den Regierungen getragenen
Dialogprozesses mit Herkunfts-, Transit- und Zielstaaten. Durch das regelmässige
Gespräch soll eine gemeinsame Orientierung im Migrationsbereich entwickelt werden,
die auf Zusammenarbeit, Offenheit und Transparenz, Vorhersehbarkeit und
Ausgewogenheit beruht. 43

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.07.2003
MARIANNE BENTELI

Wie Bundesrat Blocher in der Eintretensdebatte angekündigt hatte, stellte er Anfang
Juli Ergänzungs- und Änderungsanträge zuhanden der Beratungen im Ständerat zur
Diskussion. Diese betrafen die Verlängerung der Maximaldauer der Ausschaffungshaft,
die Ausdehnung des Rayonverbots, die Einführung der kurzfristigen Festhaltung, die
Verschärfung des Nichteintretenstatbestandes bei Papierlosen, die Abschaffung der
humanitären Aufnahme, die Einführung von Gebühren im Wiedererwägungsverfahren
vor dem BFF, die Datenbekanntgabe im Rahmen des Weg- und Ausweisungsvollzugs
sowie die Gewährung von blosser Nothilfe statt Sozialhilfe für alle Personen mit einem
negativen Asylentscheid. Die im Rahmen einer informellen Konsultation unterbreiteten
Vorschläge wurden von den Kantonen mehrheitlich begrüsst. Insbesondere die
Zwangsmassnahmen stiessen bei den Kantonen auf breite Zustimmung. Bedenken
meldeten sie bezüglich der finanziellen Folgen für die Kantone beim Übergang auf die
Nothilfe und in Bezug auf die Regelung der humanitären Hilfe bzw. vorläufigen
Aufnahme an. Nur fünf Kantone, die Hilfswerke, das UNHCR, die Kirchen sowie die SP
und die Grünen äusserten sich grundsätzlich ablehnend. Die FDP und die CVP hiessen
die Vorschläge teilweise gut, machten aber in einigen Punkten Vorbehalte geltend. Die
SVP befürwortete das Vorgehen, wünschte jedoch noch weitergehende Massnahmen.
Der Bundesrat stellte sich Ende August in den meisten Punkten hinter Blocher, lehnte
aber die von ihm gewünschte zeitlich unbegrenzte Ausdehnung der Ausschaffungshaft
und die Abschaffung der humanitären Aufnahme ab. 44
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Im Laufe des Sommers äusserten sich der Kommissar für Menschenrechte des
Europarats, Alvaro Gil-Robles, die Schweizerische Flüchtlingshilfe und die Eidg.
Kommission gegen Rassismus besorgt über die Verschärfungen des Asylrechts. In Bern
fand eine nationale Demonstration mit 5000 Teilnehmenden zu diesem Thema statt
. 45
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En octobre, alors que les débats parlementaires sur les modifications de la loi sur l’asile
battaient leur plein, Amnesty a lancé une campagne d’affichage. On retrouve dans ce
photomontage des politiques suisses, généralement favorables aux durcissements de
l’asile, mis en situation de demandeurs d’asile. Amnesty a ainsi créé les personnages de
« Jussuf Freysinger » ou « Filit Müller » avec l’intention de sensibiliser le public à la
situation que vivent les requérants d’asile. Les membres de l’UDC ont réagi, qualifiant
l’acte d’Amnesty d’« insultant, grossier et injuste ». 46
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L’été 2011 avait été marqué par la découverte de 7'000 à 10'000 demandes d’asile
irakiennes gelées dans les ambassades de Suisse en Syrie et en Egypte. Aucune suite
n’avait été donnée à ces demandes. En 2012, l’ancien juge fédéral Michel Féraud a
rendu un rapport expliquant qu’en ne traitant pas ces demandes, l’Office fédéral des
migrations avait clairement violé le droit sur l’asile et d’autres garanties
constitutionnelles de procédure. Malgré cette faute, le rapport exclut d’éventuelles
sanctions envers les responsables. Il reste cependant des zones d’ombres notamment
quant à savoir quels ministres étaient au courant de ces pratiques. En effet, le rapport
n’a pas pu établir clairement qui, de Christoph Blocher, Eveline Widmer-Schlumpf ou
Simonetta Sommaruga, était au courant de cette affaire. 47
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Les programmes d’aide au retour on été cités le même jour dans plusieurs quotidiens
différents. Ces articles évoquaient le succès de la mesure et niaient tout effet d’appel
d’air provoqué par le programme, comme il était craint lors de son lancement. Ces
programmes, mis sur pied par l'ODM, la DDC et l'Organisation Internationale des
Migrations (IOM), offrent un soutien aux requérants d'asile lors du retour, qu'il soit
volontaire ou non. Il s'agit d'une aide financière ou matérielle visant à promouvoir la
réintégration du requérant dans son pays d'origine. Sont exclues de ces programmes les
personnes ayant commis un délit ou un abus manifeste de procédure. 48
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Depuis quelques années, le délit de solidarité fait parler de lui dans le domaine de
l'asile et des personnes exilées. Les procès de Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni
en France, Pia Klemp, Carola Rackete et Claus-Peter Reisch en Allemagne ont soulevé le
débat sur la légitimité des lois face à des situations de détresse. En Suisse aussi, la
question s'est posée. En 2017 déjà, la députée au parlement tessinois Lisa Bosia Mirra
était condamnée pour avoir aidé de jeunes demandeurs d'asile mineurs à passer la
frontière entre l'Italie et la Suisse. Bastien, Théo et Eleonora, dits les 3 de Briançon, ont
été jugé-e-s en 2018 pour des faits similaires, de même que le pasteur Norbert Valley,
qui hébergeait un homme sans-papiers togolais. La doyenne de ces désobéissant-e-s,
Anni Lanz, a fait appel en août 2019 contre sa condamnation à 800 francs d'amende,
pour avoir ramené en Suisse un requérant d'asile afghan débouté, qui souffrait de
stress post-traumatique et dont la sœur vit en Suisse. Le juge cantonal s'est montré
inflexible, estimant que la militante de 73 ans aurait pu trouver une autre solution pour
venir en aide à son ami.
Si ces situations sont les plus médiatisées, elles ne sont pourtant pas isolées. Lors de
l'année 2017 en Suisse, 1175 personnes ont été condamnées pour incitation au séjour
illégal, selon la WOZ. Une grande partie d'entre-elles auraient agi pour des motifs
humanitaires.
L'initiative parlementaire Mazzone (verts, GE), ainsi que la pétition qui la soutient,
visent la suppression du délit de solidarité en Suisse. 49
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Hilfswerke warnten zu Beginn des Lockdowns im März davor, dass die zur Eindämmung
des Coronavirus getroffenen Massnahmen in Asylzentren vielerorts kaum oder gar
nicht umsetzbar seien, weder für die im Asylwesen Beschäftigten noch für die
Geflüchteten. So berichteten Angestellte den Medien, dass in Küchen und
Sanitäranlagen die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten.
Auch an Desinfektionsmittel mangle es und Bewohnerinnen und Bewohner sowie die
Angestellten seien teilweise schlecht über die Situation und die geltenden Massnahmen
informiert worden. Die Situation, so war den Medien zu entnehmen, schien je nach
Unterkunft zu variieren. Ein enormes Ansteckungsrisiko bestand beispielsweise in
vereinzelten Unterkünften im Kanton Zürich, wo die Lage mit bis zu 18 Betten pro
Zimmer angespannt war, wie der Tages-Anzeiger berichtete. 

Bund und Kantone suchten deshalb nach zusätzlichen Asylunterkünften, damit die
Hygieneregeln besser eingehalten und das Ansteckungsrisiko in entsprechenden
Anlagen gesenkt werden könnten. Der Berner Sicherheitsdirektor Philippe Müller
betonte etwa, man habe die Informationen zu den Massnahmen in über zehn Sprachen
publiziert und die Situation mithilfe von provisorischen Absperrungen und angepassten
Zeitplänen für die Benutzung der Küche entschärft, bis die zusätzlichen Unterkünfte
bezugsbereit waren. Der Bundesrat entschied, zuvor stillgelegte Anlagen wieder in
Betrieb zu nehmen, damit die Situation auch in den Bundesasylzentren verbessert
werden konnte. Die Forderung der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, laufende
Asylverfahren aufgrund der Krise vorübergehend einzustellen, lehnte der Bund jedoch
ab. Die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte an einer Pressekonferenz im
April, es gelte, die Rechtssicherheit zu bewahren. Erhielten aber Asylsuchende während
der sogenannten «ausserordentlichen Lage» einen negativen Asylentscheid, sodass sie
dadurch das Land verlassen mussten, erhielten die Betroffenen aufgrund der Situation
mehr Zeit, um auszureisen. 

Insgesamt, resümierten Behörden und Medien, gab es bis im Juni wider den
Befürchtungen nur eine geringe Zahl an Ansteckungen in den Unterkünften zu beklagen.
In betroffenen Zentren wurden im Falle einer Infektionsmeldung entweder strenge
Isolationsmassnahmen getroffen oder die Infizierten wurden wie beispielsweise in Frick
(AG) in eigens dafür eingerichtete externe Quarantänestationen gebracht. Doch trotz
tiefer Ansteckungszahlen war die Situation eine grosse, in erster Linie auch psychische
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Belastung für Betroffene: Wie ein Bewohner einer vom Bund eingerichteten Unterkunft
in einer Zivilschutzanlage gegenüber der Basler Zeitung berichtete, war die Sorge, sich
auf solch engem Raum anzustecken, allgegenwärtig. Auch nach den getroffenen
Vorkehrungen und Bemühungen des Bundes und der Mitarbeitenden sei es den
Bewohnerinnen und Bewohnern nämlich nicht immer möglich gewesen, die
schützenden Massnahmen einzuhalten. Es zeigten sich allerdings auch positive
Entwicklungen, wie die Aargauer Zeitung festhielt: Damit die «schulische, berufliche
und soziale Kommunikation» in den Zentren aufrechterhalten werden konnte, wurde
vielerorts der Ausbau von WLAN-Anschlüssen vorangetrieben, wie dies bereits seit
längerer Zeit von unterschiedlichen Stellen gefordert worden war. 50

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Un des premiers pas vers la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019 a été
franchi lors des assises féministes romandes en juin 2018. Un groupe d'environ 120
femmes, issues des milieux syndical, politique, culturel ou simplement de la société
civile ont réagi aux mobilisations internationales (manifestations contre l'interdiction
de l'avortement en Pologne, contre les violences sexistes en Argentine, Women's march
contre le président Trump aux USA, grèves féministes en Espagne et mouvement
#metoo) et ont voulu apporter leur pierre à l'édifice. Le renvoi en commission de
l'article sur l'égalité par le Conseil des Etats a également joué le rôle de déclencheur.

Le choix de la date du 14 juin se situe dans la lignée historique des mobilisations
féministes en Suisse. Le 14 juin 1981, dix ans après l'obtention du droit de vote pour les
femmes, le principe d'égalité était entériné dans la Constitution. Or, comme trop peu
de progrès ont été constatés, une grève des femmes nationale a été lancée par l'Union
syndicale suisse, exactement dix ans plus tard. En ce 14 juin 1991, plus de 500'000
femmes ont manifesté, faisant grève, pour celles qui le pouvaient, du travail, qu'il soit
domestique ou salarié. Des balais et serpillières étaient suspendus aux fenêtres, les
maîtresses d'écoles et travailleuses de crèche sont descendues dans la rue avec les
enfants, une grève de la consommation a été revendiquée. La revendication principale
de 1991 était l'ancrage dans la loi de l'article constitutionnel sur l'égalité. S'ensuivait une
série de revendications tournant principalement autour du travail (égalité salariale,
places de crèches à prix accessible, interdiction du travail de nuit pour tou-te-s,
formation continue, etc.) et des violences (protection contre le harcèlement et les abus
sexuels au  travail et dans la vie privée). La loi demandée a été votée en 1995, et depuis,
quelques victoires pour la cause des femmes ont été obtenues: légalisation de
l'avortement en 2002 et congé maternité en 2005.

Pour les organisatrices de la grève de 2019, ce n'est de loin pas suffisant. Un nouveau
manifeste a été rédigé, comprenant une vingtaine de revendications. Le thème du
travail y est encore présent, avec des revendications comme celles de l'arrêt de la
discrimination, de la valorisation du travail domestique et de care, ainsi que des rentes
qui permettent de vivre dignement. La question des violences fait également écho aux
demandes de 1991, avec des revendications pour une prise au sérieux plus importante
des victimes de viol ou d'abus. Le manifeste de 2019 se distingue de son prédécesseur
par une prise en compte plus importante de l'intersectionnalité, comme en témoigne
l'astérisque accolé au mot «femme*» dans les communications relatives à la grève. Cet
astérisque signifie que le terme «femme*» s'applique ici à tou-te-s, à l'exception des
hommes cisgenre. Ainsi, les personnes trans, queer ou intersexe sont représentées par
le mouvement. Ce souci des personnes qui sont traditionnellement peu représentées
dans le débat public s'illustre par un nombre important de revendications. Le manifeste
exige la fin des discriminations pour les personnes LGBTQIA+ et une éducation plus
importante aux choix en termes de genre et de sexualité. Les femmes* non suisses ou
sans titre de séjour légal sont également représentées dans le manifeste, puisque ce
dernier réclame la fin des discriminations racistes, la prise en compte du travail fourni
par les femmes* sans papiers et la reconnaissance des violences sexistes et de genre
comme motif d'asile. Un nombre important de revendications s'attaque aux
stéréotypes de genre, demandant une formation des personnes travaillant dans les
écoles sur ces questions. De même, une éducation sexuelle qui aborde également la vie
affective et sexuelle, le plaisir, et spécialement le plaisir féminin ainsi que les variétés
d'orientation sexuelles et de genre doit, selon le manifeste être dispensée dans les
écoles par des spécialistes de la santé sexuelle. Un appel à une société moins
autoritaire, plus ouverte, plus horizontale, en définitive, moins patriarcale, clôt le
manifeste.
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Le mouvement pour la grève féministe et des femmes* 2019 se compose de plus d'une
vingtaine de collectifs locaux et de nombreux groupes informels qui ont pour but
d'animer la journée du 14 juin. Les séances d'organisation et de coordination de la
grève étaient non mixtes, pour permettre aux femmes* de mener elles-mêmes leur
lutte. Les hommes sont les bienvenus pour apporter leur aide, en soutien. Cette
décision a été à la source de nombreuses critiques, mais a été maintenue, car il est
selon les organisatrices crucial pour les femmes* de s'emparer de la parole à cette
occasion, leurs voix n'étant que trop peu entendues le reste du temps. Plusieurs
collectifs d'hommes solidaires ont d'ailleurs vu le jour, ces messieurs se proposant de
remplacer au travail les femmes* qui ne pourraient sinon pas participer ou alors de
s'occuper des garderies prévues sur les sites des différentes manifestations le jour J.

L'appel à la grève a été formellement lancé le 10 mars, lors des assises féministes qui
ont suivi la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars 2019. 51

A l'occasion de la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019, la présidente du
Conseil national Marina Carobbio Guscetti (ps, TI) a souhaité marquer le coup. Elle a
proposé au bureau du Parlement de faire une grève éclair de 15 minutes, à 11h, le 14
juin. Sa proposition a été acceptée tacitement à l'unanimité par les membres du
bureau, mais combattue par une motion d'ordre Glarner (udc, AG). Ce dernier a profité
de son temps de tribune pour traiter les grévistes de «femmes frustrées qui n'ont pas
eu ce qu'elles voulaient dans la vie». Sa véhémente tirade n'a convaincu que 53
membres (2 ont voté contre et 2 se sont abstenu) de son parti et deux élus PLR. L'UDC
s'est montrée dès le départ opposée à la grève. Sa section féminine romande a
toutefois prévu une action, controversée, pour ce jour-là. Les femmes UDC organisent
en effet un banquet dont les bénéfices seront reversés à des associations anti-
avortement. 52
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Kinder- und Jugendpolitik

La protection des mineur-e-s et requérant-e-s mineur-e-s non accompagnés a
suscité débat et contestation à Genève. En mars 2019, un tout jeune adulte, requérant
d'asile originaire d'Afghanistan, se suicide à Genève. Quelques semaines plus tard, ses
amis, des RMNA (requérant-e-s d'asile mineur-e-s non accompagné-e-s), alertent la
presse. Ils souhaitent relater leur conditions de vie au sein du foyer de l'Etoile, où
habitait également Ali avant sa mort. Ils dénoncent le manque d'accompagnement
socio-éducatif, la vétusté des locaux ainsi que les violences commises par le personnel
du centre.
En juillet 2019, un collectif nommé Lutte des MNA envoie une lettre à Anne Emery-
Torracinta (GE, ps), la conseillère d'Etat en charge du département de l'instruction
publique, de la formation et de la jeunesse, pour l'alerter sur le manque de mesures
prises pour les mineur-e-s non accompagnés. Ces jeunes disposent d'un statut
particulier: leur pays d'origine, le plus souvent l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie les
empêche d'obtenir l'asile. Cependant, étant mineur-e-s, ils et elles ont droit à une
prise en charge par le Service de Protection des Mineurs (SPMi) du canton. Ils sont
notamment hébergés dans des structures bas seuil et reçoivent des repas. La lettre
envoyée par le collectif estime ces mesures insuffisantes et demande une prise en
charge socio-éducative, jusqu'à l'âge de 25 ans, ainsi que l'arrêt des arrestations par la
police, jugées racistes. Le Conseil d'Etat répond à la lettre quelques jours plus tard en
proposant une entrevue le 3 septembre. Cette réponse fait fi de l'urgence de la
situation, selon le collectif, qui organise une manifestation le 30 juillet devant l'Hôtel de
Ville.
Le sort des RMNA  semble prendre une tournure plus favorable en octobre 2019. Suite à
une manifestation de 150 personnes devant le foyer de l'Etoile, une motion est
acceptée au Grand Conseil, qui pose les grandes lignes d'un encadrement socio-
éducatif plus poussé dans un nouveau foyer, censé remplacer celui de l'Etoile.
Pour les MNA par contre, pas d'amélioration. Une manifestation a eu lieu fin octobre
devant un hôtel où sont logés certains d'entre eux, pour dénoncer le manque
d'encadrement ainsi que les actes considérés comme racistes de son gérant. En janvier
2020, sur les 47 mineurs non accompagnés pris en charge par le Service de la
Protection des Mineurs, 21 n'ont pas d'hébergement. Au vu des températures hivernales
et refusant de laisser dormir les jeunes dans la rue, le collectif Lutte des MNA occupe le
théâtre du Grütli.
Le 24 janvier, après 11 jours d'occupation, le collectif quitte le Grütli. L'occupation est

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.07.2019
SOPHIE GUIGNARD

01.01.65 - 01.01.21 18ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



suspendue suite aux promesses du Conseil administratif de la ville et aux déclarations
du Conseil d'Etat, qui a annoncé être disposé à prendre en charge les quinze mineurs
présents. Le collectif fait toutefois savoir que cette solution n'est pas pérenne et qu'il
attend un engagement plus affirmé de la part du canton. 53

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

2017 wurde in Zürich der Verein  «Qualitätssicherung der Muslimischen Seelsorge in
öffentlichen Institutionen» (QuaMS) gegründet, der eine muslimische Seelsorge im
Kanton anbieten soll. Die Trägerschaft setzt sich aus den Islamischen Organisationen in
Zürich (VIOZ) und dem Kanton Zürich zusammen. Unterstützt wurde der Verein von der
reformierten und der katholischen Kirche. Mit dem Projekt «Zürich-Kompetenz» schuf
die QuaMS ausserdem eine Weiterbildung für muslimische Betreuungspersonen,
welche es in der Schweiz so sonst nicht gebe, wie der Kanton Zürich auf seiner
Homepage schrieb. Das Schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft (SZIG) der
Universität Freiburg mit dieser Weiterbildung für angehende Seelsorgende betreut.

Nachdem das SEM 2018 aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten das
Pilotprojekt für eine muslimische Seelsorge in den Zürcher Bundesasylzentren trotz
positiver Ergebnisse eingestellt hatte, führte der Verein QuaMS das Angebot ab Sommer
2018 weiter. Neben den bisherigen Geldgebern wurde das Projekt von 2020 bis 2021
auch durch das fedpol im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur Verhinderung und
Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus unterstützt. 54
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Im Juli 2016 startete das SEM ein einjähriges Pilotprojekt für eine muslimische
Seelsorge in den Zürcher Bundesasylzentren. Das Projekt sei in enger Zusammenarbeit
mit den reformierten und katholischen Landeskirchen sowie mit dem Schweizerischen
Israelitischen Gemeindebund (SIG) erarbeitet worden, welche die Seelsorge bis anhin
angeboten hatten. Ziel des Projekts – welches von der Vereinigung der Islamischen
Organisationen in Zürich (VIOZ) umgesetzt werde – sei zu prüfen, welchen Nutzen eine
muslimische Seelsorge bringe und ob diese allenfalls in Zukunft flächendeckend in allen
Schweizer Bundesasylzentren angeboten werden könne. Insgesamt wurden für diese
Periode drei muslimische Seelsorgende durch das SEM angestellt – eine Frau und zwei
Männer –, wie das SEM in einer Medienmitteilung bekannt gab.
Im Oktober 2017 veröffentlichte das Schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft
(SZIG) der Universität Freiburg einen Evaluationsbericht über den Nutzen und die
Machbarkeit einer muslimischen Seelsorge in Bundesasylzentren. Das SZIG hatte das
Pilotprojekt über die gesamte Zeitspanne hinweg begleitet und untersuchte mit Daten
über die Auslastung der Bundesasylzentren sowie mit Ergebnissen aus teilnehmender
Beobachtung und qualitativer Interviews, welche Auswirkungen der Einsatz der drei
Seelsorgenden hatte. 
Die Evaluation habe gezeigt, dass «die muslimische Seelsorge einen klaren Mehrwert für
die Asylsuchenden, das Asylzentrum sowie die Schweizer Gesellschaft» biete. Viele
Asylsuchende hätten den Wunsch, mit einer Person der eigenen Religion zu sprechen.
Weiter hätten die Seelsorgenden eine «Brückenfunktion» zwischen dem Herkunftsland
und der Schweizer Gesellschaft einnehmen können. Insbesondere der Abbau von
Vorurteilen und Missverständnissen sowie die Vermittlung eines Islams, welcher mit
einem säkularen Staat sowie einer pluralistischen Gesellschaft vereinbar sei, seien im
Zentrum gestanden. Damit und mit ihrer Vorbildfunktion hätten die Seelsorgenden
auch dabei helfen können, «extremistischen Auffassungen den Nährboden [zu]
entziehen». 
Das SZIG empfahl entsprechend, die muslimische Seelsorge schrittweise auf weitere
Bundesasylzentren schweizweit auszubauen. Dafür sei es einerseits zentral, dass
Seelsorgende beider Geschlechter eingesetzt würden, andererseits brauche es ein
spezifisches Weiterbildungsangebot für die künftigen Seelsorgenden. Es sei jedoch
unklar, wie das Projekt finanziert werden solle. Die christliche Seelsorge werde derzeitig
von den Landeskirchen finanziert, die muslimischen Organisationen hätten aber die
nötigen Mittel dafür nicht, auch wenn sie stark an einer muslimischen Seelsorge
interessiert seien.
Aufgrund der positiven Ergebnisse und der gleichzeitig unklaren finanziellen Lage
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entschied das SEM im Februar 2018, das Pilotprojekt bis Ende Juni 2018 zu verlängern
und dann einzustellen. Da der Kanton Zürich die muslimische Seelsorge als ein
wichtiges Angebot erachtete, führte der Verein «Qualitätssicherung der Muslimischen
Seelsorge in öffentlichen Institutionen» (QuaMS) das Angebot von muslimischer
Seelsorge ab Sommer 2018 in zwei Zürcher Bundesasylzentren weiter. 55

Nach elf Amtsjahren kündete Benno Schnüriger, etwas früher als geplant, im Herbst
2017 seinen Rücktritt vom Amt des Synodalratspräsidenten der Zürcher Katholikinnen
und Katholiken an und ebnete damit einem historischen Entscheid den Weg: Zum
allerersten Mal wählte die Synode des Kantons Zürich im April 2018 eine Frau an die
Spitze der katholischen Exekutive. Das bisherige Synodalratsmitglied Franziska
Driessen-Reding würde also ab Juli 2018 das Amt der obersten Zürcher Katholikin
innehaben. Um der neuen Vorsteherin der Glaubensgemeinschaft etwas auf den Zahn
zu fühlen, lud die Luzerner Zeitung im Mai zu einem umfassenden Interview ein. Die
designierte Präsidentin nutzte diese Gelegenheit, um über Fragen zur römisch-
katholischen Kirche im Allgemeinen und zu ihrer Rolle und Funktion in und für die
Schweizer Gesellschaft zu sprechen. Dabei äusserte sie sich zu Themen wie der Rolle
der Frauen in der katholischen Kirche und der damit einhergehenden Entwicklung der
Frauenordination im Schatten der Männerdominanz, zum Verhältnis der Schweizer
Landeskirche zu Rom und ihrer persönlichen Haltung zu den Päpsten Franziskus und
Benedikt, zum Verhältnis zu Bischof Vitus Huonder und der Forderung nach einem
eigenständigen Bistum Zürich oder zur Akzeptanz verschiedener
Religionsgemeinschaften in der Schweiz und der Rolle der Kirche im Feld der
Flüchtlings- und Asylpolitik. Während das gesamte Interview zwar auch kritisch, aber im
Grossen und Ganzen sachlich geführt wurde, lösten die Antworten der Zürcherin zur
Flüchtlings- und Asylfrage im Nachgang des Interviews einen regelrechten Eklat aus. 
Gefragt, ob sich denn die Schweizer Asylpolitik mit den katholischen Werten decke und
die Katholiken dem persönlichen Beispiel Driessens folgen und Flüchtlinge aufnehmen
sollten, antwortete sie: «Wir Kirchen müssen uns in solchen Debatten einbringen. Zwar
werden wir kritisiert, die Kirche habe in der Politik nichts zu melden und solle getrennt
sein vom Staat. Aber wenn es um Menschenrechte geht, müssen wir laut werden [...].
Der Churer Weihbischof Peter Henrici sagte 2004, ein guter Christ könne nicht SVP
wählen. Ich glaube, ich könnte ihm recht geben. Es bereitet mir Mühe, wie man sich als
Teil einer Kirche sehen kann, wenn man deren wichtigsten Grundwert nicht achtet: für
den Nächsten da zu sein.»
Das sei anmassend und verletzend, polterte tags darauf Thomas Burgherr, Präsident der
Aargauer SVP, in der Aargauer Zeitung und forderte Driessen via Facebook zu einer
öffentlichen Entschuldigung auf. Die Kirche habe für alle Menschen und Meinungen
offen zu sein. Es sei ihm nicht wirklich klar geworden, ob «diese Frau» tatsächlich an
Gott glaube, sie klassifiziere zwar, wer ein guter Christ sei, zeige selbst aber kein klares
Bekenntnis zu Gott. Er selbst sehe absolut keinen Konflikt zwischen den christlichen
Werten und der SVP-Asylpolitik: Jene Flüchtlinge, die an Leib und Leben bedroht seien,
müsse man schützen. Was jedoch nicht gehe, seien die vielen Wirtschaftsflüchtlinge,
die lediglich das System missbrauchten. Auch die von Driessen angesprochene
Anerkennung vom Islam und von orthodoxen Gemeinden unterstütze er nicht,
schliesslich seien wir ein «christliches Abendland und wollen das auch bleiben». Die
Aargauer Zeitung verwies darauf, dass Driessen betonte, sie wolle niemanden aus der
Kirche ausstossen, das Gastrecht aber verteidigen; sie sehe daher auch keinen Grund
für eine Entschuldigung. Nationalrätin Flückiger (svp, AG) kündigte in der Luzerner
Zeitung indes erste Konsequenzen an: Sie sei masslos enttäuscht über Frau Driessens
Aussage und habe bereits das Formular für den Kirchenaustritt heruntergeladen und
überlege sich nun, zu den Reformierten zu wechseln. Zwischenzeitlich erwarte sie eine
Entschuldigung und eine Stellungnahme des Bistums Basel. Roberto Martullo-Blocher,
Ehemann von Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR), forderte gar den
Rücktritt der Synodalratspräsidentin und ermahnte sie, nicht zu vergessen, woher denn
die meisten Steuergelder für ihre Kantonalkirche kämen – «von den SVP-Leuten». Er
selbst war bereits im Januar aus der Kirche ausgetreten, da die Führung der
Kantonalkirche stets gegen den Bischof von Chur schiesse, um damit eine Abspaltung
vom Bistum zu provozieren. Der Bischof von Chur, Vitus Huonder, hingegen bedauerte
es sehr, dass der Eindruck entstanden sei, dass eine Bundesratspartei nicht wählbar
sei. Die katholische Kirche halte alle Parteien, die rechtsstaatliche Grundlagen
einhalten, für wählbar und bevormunde die Gläubigen politisch nicht. Dennoch
versäumte er es nicht, an den vorherrschenden Konflikt zwischen der römisch-
katholischen Kirche und den Kantonalkirchen zu erinnern: Die Zürcher Kantonalkirche
sei vom Staat geschaffen und somit kein Teil der römisch-katholischen Kirche; Driessen
repräsentiere daher nur sich selbst.
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Rund zwei Wochen nach Erscheinen des Interviews nahm schliesslich auch der Bischof
von Basel, Felix Gmür, im Rahmen eines eigenen Interviews, mit dem Schwerpunkt
Asylpolitik, in der Solothurner Zeitung Stellung. Gefragt, ob ein Christ guten Gewissens
SVP wählen könne, fragte er lediglich: «Weshalb diese Frage? Die Kirche macht keine
Parteipolitik». Darauf hingewiesen, dass Frau Driessen dieser Ansicht sei, erwiderte er
lediglich, ob sie denn auch gesagt habe, warum sie dieser Meinung sei. Ansonsten sei
diese Aussage nur plakativ. Die Kirche schliesse Menschen mit unterschiedlichen
Ansichten nicht aus, man müsse mit diesen ins Gespräch kommen. In gewissen Punkten
gebe es sicherlich übereinstimmende Ansichten von Kirche und Parteiprogrammen, in
anderen wiederum könnten diese gänzlich divergierend sein; es sei aber nicht die
Aufgabe der Kirche, politisches Geschehen zu gestalten. Auf die Anmerkung, dass sich
zahlreiche Politiker oft auf die christlich-abendländischen Werte beziehen und ob das
denn nicht zu einer Instrumentalisierung der Kirche führe, erwiderte er, dass nicht die
Kirche selbst, sondern kirchliche Symbole instrumentalisiert würden, was ein gänzlich
falsches Mittel zur Abgrenzung sei. Christliche Identität zeige man am besten, in dem
man als Christ lebe, beispielsweise, indem man mehr Ausbildungsmöglichkeiten für
junge Asylbewerber anbiete: Das sei eine konkrete Hilfe am Nächsten, weil die Leute so
nicht mehr ausgegrenzt würden und von Fürsorge leben müssten. Auf die Anmerkung,
dass das jetzt aber schon politisch sei, antwortete er, dass die Kirche lediglich
Vorschläge mache und ansage, welchen Weg sie für gut befinde; was umgesetzt werde,
bestimme aber die Politik. 56

Film

Mit Xavier Kollers Flüchtlingsdrama "Reise der Hoffnung" wurde erstmals in der über
60-jährigen Geschichte des Oscars ein Schweizer Film mit dem weltweit begehrten
Preis für die beste nicht-englischsprachige Produktion ausgezeichnet. Anlass für den
Film war eine Zeitungsmeldung vom 15. Oktober 1989, die vom tragischen Ende einer
versuchten Einwanderung und vom Tod eines türkischen Knaben auf dem Splügenpass
berichtete. 57
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

Ende Juni fand der dritte nationale Kongress der AL in Biel statt. Diskutiert wurde die
schleppende Weiterentwicklung der extremen Linken, die auch auf die (zu) grosse
Zersplitterung zurückzuführen sei. Am Kongress wurden 24 Mitglieder aus elf Kantonen
(GE, SH, BE, JU, VS, VD, TI, BL, BS, FR, ZH) in den nationalen Vorstand gewählt. Als
Gastredner war Stéphane Hessel, Widerstandskämpfer der französischen Résistance
und Überlebender des KZ Buchenwald, eingeladen worden. Der Verfasser der
Widerstandsschrift „Empört Euch“ sprach sich unter dem Titel „Von der Empörung zur
Tat“ unter anderem gegen die zunehmende Verschärfung des Asylwesens aus. 58
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